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 Veröffentlicht am 02.06.1992

Norm

WaffG §11 Abs1 Z6

Rechtssatz

Wesentliches Merkmal eines "Schlagringes" ist ein massiver, dem Querschnitt einer zur Faust geballten Hand

angepaßter Metallteil, der eine erhebliche Vergrößerung der Schlagwucht bewirkt.
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